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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

 

zwischen 

der Porsche Automobil Holding SE („Porsche SE“) 

und 

der Porsche Beteiligung GmbH („POB“) 

 

§ 1 
Leitung 

(1) Die POB unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Porsche SE. 

(2) Die Porsche SE ist berechtigt, der Geschäftsführung der POB hinsicht-
lich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 

§ 2 

Gewinnabführung 

(1) Die POB verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren ganzen 
Gewinn an die Porsche SE abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich 
einer Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 – der ohne 
die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um 
einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und den nach § 268 
Abs. 8 des Handelsgesetzbuchs ausschüttungsgesperrten Betrag. Die 
Gewinnabführung darf den in § 301 AktG (in seiner jeweils gültigen 
Fassung) genannten Betrag nicht überschreiten. 

(2) Die POB kann mit Zustimmung der Porsche SE Beträge aus dem Jah-
resüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 des Handels-
gesetzbuchs) einstellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 
Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrückla-
gen sind auf Verlangen der Porsche SE aufzulösen und zum Ausgleich 
eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. 

(3) Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen – 
auch soweit sie während der Vertragsdauer gebildet wurden – oder die 
Heranziehung dieser Rücklagen zum Ausgleich eines Jahresfehlbe-
trags ist ausgeschlossen; Gleiches gilt für einen zu Beginn der Ver-
tragsdauer etwa vorhandenen Gewinnvortrag. 
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(4) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für das gesamte 
Geschäftsjahr der POB, in dem dieser Vertrag wirksam wird. 

§ 3 

Verlustübernahme 

Die Porsche SE ist verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst ent-
stehenden Jahresfehlbetrag der POB auszugleichen, soweit dieser nicht 
dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen gemäß § 2 
Abs. 2 Beträge entnommen werden, die während der Dauer dieses Vertrags 
in sie eingestellt worden sind. Die Verpflichtung zur Verlustübernahme gilt 
erstmals für das gesamte Geschäftsjahr der POB, in dem dieser Vertrag wirk-
sam wird. Auf die Verpflichtung zur Verlustübernahme findet § 302 AktG in 
seiner jeweils gültigen Fassung vollumfängliche Anwendung. 

§ 4 
Fälligkeit und Verzinsung 

(1) Der Anspruch auf Gewinnabführung nach § 2 bzw. der Anspruch auf 
Ausgleich eines Jahresfehlbetrags nach § 3 werden mit Ablauf des 
letzten Tages eines jeden Geschäftsjahres der POB fällig, für das der 
jeweilige Anspruch besteht.  

(2) Der Anspruch auf Gewinnabführung nach § 2 bzw. der Anspruch auf 
Ausgleich eines Jahresfehlbetrags nach § 3 sind spätestens mit Ablauf 
von drei Monaten nach Feststellung des Jahresabschlusses der POB 
zu erfüllen. 

(3) Für den Zeitraum zwischen Fälligkeit und tatsächlicher Erfüllung der in 
Absatz 1 bezeichneten Ansprüche werden Zinsen in der jeweils ge-
setzlichen Höhe geschuldet. Ansprüche aus einem etwaigen Zah-
lungsverzug bleiben unberührt. 

§ 5 
Wirksamwerden und Dauer 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
der POB und der Hauptversammlung der Porsche SE. 

(2) Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sit-
zes der POB wirksam und gilt – mit Ausnahme des Weisungsrechts – 
rückwirkend für die Zeit ab Beginn des Geschäftsjahrs, in dem die Ein-
tragung erfolgt. Das Weisungsrecht kann erst ab Eintragung des Ver-
trags in das Handelsregister des Sitzes der POB ausgeübt werden. 

(3) Der Vertrag kann ordentlich zum Ende eines Geschäftsjahrs unter Ein-
haltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden, erstmals je-
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doch zum Ende des Geschäftsjahrs der POB, das mindestens fünf 
Zeitjahre nach dem Beginn des Geschäftsjahrs endet, in dem der Ver-
trag wirksam wird. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei 
gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Geschäftsjahr.  

(4) Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn die Porsche SE nicht mehr mehrheitlich 
an der POB beteiligt ist, sowie im Falle der Verschmelzung, Spaltung 
oder Liquidation der POB oder der Porsche SE. 

(5) Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist ist nach den für den Jahresabschluss der POB gel-
tenden Bestimmungen eine Abgrenzungsbilanz für die POB auf den 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung aufzustellen; für den Gewinn 
oder Verlust, der in dieser Abgrenzungsbilanz ausgewiesen wird, gel-
ten § 2 und § 3 entsprechend. 

§ 6 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lücke enthalten, so werden hier-
durch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich in diesem Falle, die unwirksame oder undurchführbare Be-
stimmung durch diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu er-
setzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
wirtschaftlich am Nächsten kommt bzw. die Lücke durch diejenige Bestim-
mung auszufüllen, die sie nach ihrer wirtschaftlichen Absicht vereinbart hät-
ten, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten. 

 

Stuttgart, den 13. März 2013 

Porsche Automobil Holding SE    
 
Philipp von Hagen  Dr. Albrecht Bamler 
 
 
Porsche Beteiligung GmbH  
 
Christian Nicklis     Guido Peters 
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